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Steckenpferde im Hausrat

Objektive LiebhaberWerte  
Vieles, was der Ausübung des Hobbys dient oder das selbst dessen Objekt ist,  

„dient in einem Haushalt zum Gebrauch“. Diese Gegenstände gehören also zum  

Hausrat und sind über eine Hausratversicherung geschützt. Es gibt allerdings auch 

Ausnahmen und Problembereiche.

„Als Geschäftsführer freue 
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D
ie Allgemeinen Hausrat-Versicherungsbe-
dingungen (VHB) deƤnieren den Versiche-
rungswert als „Wiederbeschaơungswert von 

Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zu-
stand (Neuwert)“. Die Orientierung an den Neu-

Preisen ist bei Verlust oder Zerstörung der mei-
sten Dinge, z. B. einer Golfausrüstung, vorteilhaft. 
Egal wie alt und abgenutzt diese Sachen auch sein 
mögen, solange sie für ihren Zweck noch ver-
wendbar sind, wird der Preis für die Beschaơung 

neuwertigen Ersatzes als Entschädigung geleistet. Fo
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Ein Blick in
Kunstpreisjahrbücher oder
Auktionslisten verrät, ob
und was dieses Meisterwerk
wert ist. 
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Dieser Vorteil spielt aber nur bei Dingen eine 
Rolle, die durch Alter und Abnutzung entwertet 
werden. Bei Gegenständen, bei denen das nicht 
der Fall ist oder bei denen das Alter sogar ein 
Wert erhöhender Faktor sein kann, z. B. bei Anti-
quitäten oder einer Weinsammlung, ist der Zu-
satz „in neuwertigem Zustand“ bedeutungslos. 
Der Versicherungswert derartiger Sachen ist der 
Wiederbeschaơungspreis von Sachen gleicher 

Art und Güte, wie es für Kunstgegenstände und 
Antiquitäten auch explizit geregelt ist. „Gleicher 

Güte“ bedeutet dabei, dass es bei der Ermittlung 
der Entschädigungshöhe auf den objektiven Zu-
stand der Sachen ankommt.

Nachvollziehbarer Sammlerwert

Bei Kunstgegenständen und Antiquitäten tritt 
häuƤg das Problem auf, dass Sachen gleicher Art 

und Güte nicht wiederzubeschaơen sind. In die-
sen Fällen wird ein Ƥktiver Wiederbeschaơungs-
wert auf Grundlage von Kunstpreisjahrbüchern 

und Ergebnislisten von Auktionshäusern ermit-
telt (meist durch Sachverständige).  

Bei Sammlungen jeder Art – auch der von 

Überraschungseiern oder Krawatten – ist es ent-
scheidend, ob es einen objektiv nachvollzieh-
baren Sammlerwert gibt. Gegenstände, die einen 
rein ideellen Wert nur für den Besitzer haben, z. 
B. die Fotos aus Jugendzeiten, sind nur mit dem 
Materialwert versichert. Die Überlegung, wel-
chen Versicherungswert welche Hausratgegen-
stände haben, ist natürlich nicht erst im Scha-
denfall, sondern bereits bei der Ermittlung der 
Versicherungssumme anzustellen.

Gesonderte Versicherungssumme

Bekanntlich soll die Versicherungssumme dem 
Versicherungswert entsprechen. Ist sie niedriger 
als dieser, besteht Unterversicherung und der 
Versicherer kann im Schadenfall die Entschädi-

gung kürzen. Um dies zu vermeiden, wird gerne 
auf die pauschale Ermittlungsmethode für die 
Versicherungssumme zurückgegriơen: Wird je 

Quadratmeter Wohnƪäche eine bestimmte Ver-
sicherungssumme vereinbart, prüft der Versiche-
rer im Schadenfall nicht, ob Unterversicherung 
vorliegt – eine Kürzung der Entschädigung wird 
daher nicht vorgenommen. 

Da aber die Leistung des Versicherers auch in 
diesem Fall auf die Versicherungssumme (zuzüg-
lich Vorsorge) begrenzt ist, sollte immer geprüft 

werden, ob die Summe auch im Totalschadenfall 
ausreichend ist oder nötigenfalls eine höhere 
Summe vereinbart werden muss. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die über die Pauschal-
methode ermittelte Versicherungssumme nicht 
ausreicht, ist natürlich höher, wenn z. B. Samm-
lungen vorhanden sind.

Kann der Versicherungswert besonderer Haus-
ratgegenstände nicht mit ausreichender Sicher-
heit ermittelt werden, besteht die Gefahr, dass 
die Versicherungssumme unbeabsichtigt zu 
niedrig gewählt wird. Im Extremfall kann das 

dazu führen, dass ein Schaden nicht voll reguliert 
wird, nur weil der Wert eines Kunstgegenstandes 
unterschätzt wurde. Um dieses Risiko zu vermei-
den, können genau bezeichnete Gegenstände 
mit einer gesonderten Versicherungssumme ver-
sehen werden. Im Schadenfall würde der Versi-
cherer für den normalen Hausrat und für die ge-
sondert versicherten Gegenstände getrennt prü-
fen, ob Unterversicherung vorliegt. Eine Fehlein-
schätzung des Wertes eines Kunstgegenstandes 
würde sich dadurch nicht auf den Versicherungs-
schutz des übrigen Hausrates auswirken. Es ist 
auch möglich, die Versicherungssumme für be-
sondere Gegenstände bewusst zu niedrig anzu-
setzen, z. B. weil eine Wiederbeschaơung ohne-
hin nicht erfolgen würde.

Sachen, die durch einen gesonderten Versiche-
rungsvertrag versichert sind (z. B. für Musikin-
strumente oder Fotoapparate) zählen bedin-
gungsgemäß nicht zum versicherten Hausrat 
und sind daher in der Versicherungssumme nicht 
zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich ist es nicht erforderlich, dem 
Versicherer mitzuteilen, dass besondere Haus-
ratgegenstände vorhanden sind. Solange die Ver-
sicherungssumme richtig ermittelt ist sowie Ent-
schädigungsgrenzen und gegebenenfalls AuƟe-
wahrungsvorschriften beachtet wurden, besteht 
uneingeschränkt Versicherungsschutz, was aber, 
wie gleich gezeigt wird, im Schadenfall nicht un-
problematisch ist. 

Dauerhaft oder vorübergehend 

Versicherungsort ist die im Vertrag benannte 
Wohnung. Hausrat ist nur in dieser Wohnung 
versichert, oder wenn er vorübergehend aus die-
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ser entfernt wurde. Entscheidend ist dabei, dass 
beabsichtigt ist, den Hausrat wieder an den Ver-
sicherungsort zurückzubringen. Die Golfausrüs-
tung, die dauerhaft im Spind im Golfclub unter-
gebracht wird, oder der Pferdesattel, der immer 
in der Sattelkammer des Reitstalls hängt, sind 
von Anfang an nicht versichert, auch wenn die 
Entfernung aus der Wohnung erst kürzlich er-
folgt ist. Es gibt allerdings Versicherer, die den 
benötigten Schutz über Deckungserweiterungen 
anbieten.

Zu beachten ist auch, dass der Versicherungs-
schutz der Außenversicherung natürlich nicht 
weitgehender ist, als der in der versicherten 
Wohnung. Die Sachen, die im Fitnessstudio aus 
dem aufgebrochenen Spind entwendet werden, 
sind versichert. Die aus dem oơenen Regal ge-
stohlenen nicht. 

Der Nachweis im Schadenfall

Im Schadenfall muss der Versicherungsnehmer 
das ursprüngliche Vorhandensein und den Wert 
der zerstörten Sachen nachweisen. Das kann, 
muss aber nicht durch Anschaơungsbelege erfol-
gen. In der Regel hat niemand derartige Belege 
für sämtliche Hausratgegenstände; insbesondere 
wertvolle Dinge sind häuƤg geerbt oder ge-
schenkt worden. Außerdem ist eine Anschaf-
fungsrechnung ohnehin nicht in jedem Fall ein 

Beleg für den derzeitigen (Neu-) Wert einer Sa-
che. Als Nachweis kommen u. a. auch Fotos, 
Zeugenaussagen, Garantien, Gebrauchsanwei-
sungen, Reparaturrechnungen, Internetrecher-

chen etc. in Frage. Selbst eine schlichte Beschrei-
bung durch den Versicherungsnehmer kann 
Nachweis sein: In Deutschland gilt jedermann 

als redlich und die Vermutung, ein Versiche-
rungsnehmer würde Falschangaben machen, ist 
ohne Anhaltspunkte nicht zulässig. 

Soweit zur Theorie – in der Praxis führen nicht 

vorhandene „harte“ Nachweismöglichkeiten fast 
immer zu Auseinandersetzungen mit dem Versi-
cherer. Dies umso mehr, wenn es sich um „be-
sonderen“ Hausrat handelt, wie Schmuck oder 
Kunst, aber auch Gegenstände mit Sammler-
wert, wie die Erstausgabe von Mickey Mouse. 

Es ist daher unbedingt zu empfehlen, derar-
tige Gegenstände zu katalogisieren – mit allen 
Rechnungen und Belegen, die vorhanden sind, 
mit Fotos (Maßstab nicht vergessen) und Be-
schreibungen. Dieser Katalog sollte tunlichst 
nicht in der Wohnung auƟewahrt werden.

Eine Reihe von Alternativen

Für viele Arten von „Hobby“-Gegenständen gibt 
es Spezialversicherungen, die etwas teurer sind 
als die Hausratversicherung, aber auch einen 
besseren Schutz bieten. So sind häuƤg auch ein-
fache Beschädigungen oder einfacher Diebstahl 
der Sachen versichert und der mobile Einsatz. Zu 
nennen sind z. B. Sportgeräte-, Musikinstru-
mente- und Fotoapparateversicherungen. Für 
den Bereich Kunstgegenstände gibt es spezielle 
Hausratprodukte, häuƤg mit Allgefahrende-
ckung. Die Anbieter unterstützen hier schon im 
Vorfeld bei der Wertermittlung. z
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 ➼ FA ZIT

Bei Gegenständen, die dem 

Hobby dienen oder dieses 

ausmachen, kann eine 

Hausratversicherung  ausrei-

chen, sie muss es aber nicht. 

Wichtig sind die objektive 

Ermittlung der Werte der 

Liebhaberstücke und deren 

gute Dokumentation. Oft 

sind gesonderte Versiche-

rungssummen oder Spezial-

versicherungen eine Lö-

sung.


